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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Die Mehrheit des Nationalrates sah keinen Bedarf an einer Vereinfachung der Sprache
in den Abstimmungserläuterungen, wie dies in einer Motion von Regula Rytz (gp, BE)
gefordert wurde. Die Berner Volksvertreterin der Grünen argumentierte, dass sich die
Schweiz mit der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2014
verpflichtet habe, Menschen mit Behinderungen auch eine echte politische Teilhabe zu
ermöglichen. Dies sei für rund 800'000 Menschen in der Schweiz nicht möglich, weil sie
trotz obligatorischer Schulbildung einen einfachen Text nicht lesen oder verstehen
könnten. Mit der Übersetzung der Abstimmungsempfehlungen in sogenannte «leichte
Sprache» könnte der Bund in einem Pilotversuch einen ersten Schritt zu geeigneten
Wahlmaterialien machen, wie sie von der Konvention gefordert würden. 
Bundeskanzler Walter Thurnherr versicherte dem Rat, dass die Regierung seit gut einem
Jahr daran sei, Techniken für eine barrierefreie Kommunikation zu entwickeln. So sei
etwa für die Wahlen im Herbst 2019 vorgesehen, dass der Behindertendachverband
Insieme mit finanzieller Unterstützung des EDI die Wahlbroschüre von Easyvote in
leichte Sprache übersetze. Er warnte allerdings davor, die Abstimmungserläuterungen
zu stark zu vereinfachen, da diese den gesetzlichen Anforderungen an die Information
der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger genügen müssten und im Falle von
Beschwerden vom Bundesgericht als wichtige Grundlage beigezogen würden –
Thurnherr verwies explizit auf die Abstimmung über die Abschaffung der Heiratsstrafe.
Mit 133 zu 56 Stimmen bei 2 Enthaltungen folgte die Mehrheit des Rates den vom
Bundeskanzler vertretenen Argumenten der Regierung und lehnte die Motion ab. 1

MOTION
DATUM: 18.06.2019
MARC BÜHLMANN

2019 wurde für E-Voting zu einem schwierigen Jahr. Zwar hatte der Bundesrat bereits
2018 mittels Revision des Bundesgesetzes über die politischen Rechte eine
flächendeckende Einführung des dritten Abstimmungskanals angestrebt, der
insbesondere Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern die Stimmabgabe
erleichtern soll, die Sicherheitsbedenken nahmen aber stark zu. Dies manifestierte sich
nicht nur in einer im Februar definitiv lancierten Volksinitiative für ein E-Voting-
Moratorium, die ein breites Unterstützungskomitee von links bis rechts hinter sich
wusste, sondern auch in den vor allem von den Parteien vorgebrachten negativen
Stellungnahmen in der Vernehmlassung zur Teilrevision der politischen Rechte. Zudem
revidierten einige Kantone, darunter etwa Aargau, Basel-Landschaft, Glarus oder Jura,
ihre Pläne für eine Einführung von E-Voting. 
Auch in der Presse nahm die Skepsis gegen E-Voting zu. Das Sicherheitsrisiko sei
grösser als der Nutzen, urteilte etwa die NZZ. Insbesondere, weil sich auch gezeigt
habe, dass elektronisches Abstimmen nicht zu höherer Beteiligung führe und auch
keine Vereinfachung der Stimmabgabe bedeute. Befürwortende von E-Voting betonten
hingegen, dass auch briefliches Abstimmen Sicherheitsmängel aufweise. So sei etwa für
sehbehinderte Menschen das Stimmgeheimnis nicht garantiert und viele Stimmabgaben
würden als ungültig gewertet, weil sie falsch verpackt wurden oder die Unterschrift
fehlt. Zudem würden briefliche Stimmen in vielen Kantonen nicht mit dem
Stimmregister abgeglichen. Mittels Digitalisierung könnten diese Probleme vermieden
werden.

Einen «schweren Rückschlag» – so die NZZ – erlitt das Projekt E-Voting 2019 durch
einen sogenannten Intrusionstest der Post. Um zu zeigen, dass die
Sicherheitsbedenken unnötig sind, forderten Post und Bundeskanzlei interessierte
Personen dazu auf, das von der spanischen Firma Scytl entwickelte und zwischen 25.
Februar und 24. März offenegelegte E-Voting-System der Post auf Schwachstellen zu
prüfen. Ein «Hacken» des offengelegten Quellcodes in der Art, dass unbemerkt
individuelle Stimmabgaben manipuliert oder dass individuelle Stimmabgaben
veröffentlicht werden könnten, sollten mit von der Post finanzierten Prämien von bis zu
CHF 50'000 belohnt werden. Rund 3'000 Hackerinnen und Hackern hatten sich zum
Test angemeldet und deckten bereits nach wenigen Tagen als «gravierend» bezeichnete
Sicherheitsmängel auf. So könne das System die universelle Verifizierbarkeit, also eine
nachträgliche Überprüfung auf Manipulation, nicht garantieren. Zudem könne ins
System eingedrungen und eigentlich gültige Stimmen könnten ungültig gemacht werden.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2019
MARC BÜHLMANN
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Die Presse erachtete das Hacker-Resultat als «peinlich für die Post» (Blick) oder gar als
Rettung der direkten Demokratie – so ein Kommentar in der Sonntagszeitung.
Demokratie lebe vom Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, weshalb Unsicherheiten
und Gefahren vermieden werden müssten, meinte die Weltwoche. 
Bereit kurz vor dem Intrusionstest hatte die ETH Zürich eine Studie veröffentlicht, mit
der gezeigt wurde, dass Individuen bei E-Voting ihre digitale Stimme anonym verkaufen
könnten. Dies ist zwar strafbar, könnte bei genügend grosser Zahl an Stimmen aber
durchaus zu einer Manipulation von Resultaten führen. 

Auch politisch hatte der Rückschlag Folgen. Ende Juni entschied der Bundesrat, die
Handbremse zu ziehen. Auch die Vernehmlassung habe gezeigt, dass zwar ein Bedürfnis
nach elektronischem Abstimmen und Wählen bestehe, die momentanen
Sicherheitsvorkehrungen allerdings nicht genügten. Vorläufig soll deshalb auf die
Gesetzesänderung verzichtet werden, mit der E-Voting als dritter Kanal für die
Stimmabgabe – neben Urnengang und brieflicher Stimmabgabe – hätte etabliert werden
sollen. Das von den Behörden einst formulierte Ziel, dass bei den eidgenössischen
Wahlen 2019 mindestens zwei Drittel aller Kantone E-Voting anbieten, wurde damit klar
verfehlt. In den Medien wurde dieser «Marschhalt» unterschiedlich kommentiert: Als
«Befreiung» wurde das «Ende des E-Votings» in der Sonntagszeitung bezeichnet,
während in der Aargauer Zeitung ein «Neustart», aber kein «Denkverbot» gefordert
wurde. Die Schweiz habe 60 Jahre gebraucht, bis die briefliche Stimmabgabe
eingeführt worden sei, so der Kommentar. Kritisiert wurde der Entscheid des
Bundesrats hingegen von der Organisation der Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer. Es sei nicht akzeptabel, dass 180'000 Bürgerinnen und Bürger ihr
Beteiligungsrecht weiterhin nicht ausüben könnten, kritisierte deren Präsidentin Ariane
Rustichelli. Auch der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband (SBV)
forderten die baldige Einführung digitaler Beteiligungshilfen. Handschriftliches
Ausfüllen des Stimmmaterials verhindere die Einhaltung des Stimmgeheimnisses für
Sehbehinderte, weil sie auf Hilfspersonen angewiesen seien. 

Auch die Post reagierte auf den bundesrätlichen Entscheid und gab ihr bestehendes
System noch im Juli auf. Sie wolle ab 2020 eine Alternative anbieten, bei der die
bisherigen Sicherheitsprobleme nicht bestünden. Die vier Kantone, die eigentlich noch
einen Vertrag mit der Post gehabt hätten (BL, FR, NE, TG), forderten in der Folge
Schadenersatz. Doch nicht nur die Post, auch der Kanton Genf stellte den Betrieb
seines Systems noch im Juni 2019 ein – nach dem politischen Nein war die finanzielle
Unterstützung des Projekts ausgeblieben. Auch die Kantone, die dieses Genfer-System
genutzt hatten (AG, BE, GE, LU, SG, VD), hätten es eigentlich bis Ende 2019 nutzen
wollen.

Ende Jahr gab der Nationalrat zusätzlich einer parlamentarischen Initiative Folge, die
einen «Marschhalt bei E-Voting» fordert. Es sei eine Denkpause nötig, entschied die
Mehrheit der grossen Kammer, obwohl die SPK-NR darauf hingewiesen hatte, dass ohne
neue Tests kaum Verbesserungen in der Sicherheit möglich seien.

Zum «Vote électronique»-Programm des Bundesrats gehört jedoch nicht nur E-Voting,
sondern auch die elektronische Behördeninformation sowie das digitalisierte
Unterschriftensammeln. Die Diskussionen um dieses E-Collecting, also um die Idee,
Initiativen mittels digitaler statt analoger Unterschriften unterstützen zu können,
konzentrierten sich 2019 auf «Online-Plattformen», die laut NZZ zum «Brutkasten der
Demokratie» würden. Die Möglichkeit, via solche Plattformen – die bekannteste
darunter ist etwa «WeCollect» – Unterschriftenbogen zu verbreiten, die
heruntergeladen, ausgedruckt, ausgefüllt, unterschrieben und eingesandt werden
müssen, würde die etablierten Parteien herausfordern, da diese neue Art der
Unterschriftensammlung eben auch für wenig oder nicht parteilich organisierte
Komitees wesentlich einfacher sei als die bisherigen Formen. Freilich können
entsprechende Unterschriftenbogen auch direkt auf der Internetseite der
Bundeskanzlei heruntergeladen werden. Was die Sammelplattformen allerdings wertvoll
mache, seien deren Listen an Adressdaten. Häufig hinterliessen unterschriftswillige
Bürgerinnen und Bürger freiwillig ihre persönlichen Angaben auf einer Plattform und
könnten so informiert werden, wenn Volksinitiativen mit ähnlicher Stossrichtung
lanciert werden. Solche «zielgruppenspezifische[n] Daten sind so etwas wie Goldstaub
in Zeiten, in denen politische Gruppierungen mittels Big Data ihren Wählern
näherkommen wollen», so die NZZ. Sollten Referenden und Volksinitiativen dadurch in
Zukunft einfacher zustandekommen, müsse über eine Erhöhung der
Unterschriftenzahlen nachgedacht werden, so die Zeitung weiter. 
In die Kritik geriet Daniel Graf, der Gründer von WeCollect, da er mit seiner Plattform
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vor allem Anliegen unterstütze, die aus eher linken Kreisen stammten. Auf der einen
Seite führte dies zu alternativen Angeboten seitens ähnlicher Plattformen aus dem
rechtsbürgerlichen ideologischen Spektrum, auf der anderen Seite überführte Graf
WeCollect in eine Stiftung, in der künftig mehrere Personen entscheiden sollten,
welche Volksbegehren unterstützt werden. Graf gab zu Protokoll, er wolle mit seiner
Plattform die direkte Demokratie fördern und es vor allem auch zivilgesellschaftlichen
Gruppierungen ermöglichen, direktdemokratische Instrumente zu nutzen, die nicht nur
Parteien und mächtigen Interessenorganisationen vorbehalten sein sollen. 2

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Invalidenversicherung (IV)

Wegen der Aufhebung der Zusatzrente für Ehepartner und des Karrierezuschlags
ergriffen mehrere kleinere Behindertenorganisationen, allen voran die Behinderten-
Selbsthilfeorganisation „Zentrum für Selbstbestimmtes Leben“, das Referendum gegen
die Revision, die sie als Sozialabbau auf dem Buckel der Schwächsten bezeichneten.
Ihnen schloss sich Agile, der Dachverband der Behinderten-Selbsthilfe an. Die grossen
Organisationen, so etwa Pro Infirmis und die Dachorganisationenkonferenz der privaten
Behindertenhilfe (DOK) werteten die Sanierung der Versicherung und die verstärkten
Möglichkeiten zur beruflichen Eingliederung höher und sprachen sich gegen das
Referendum aus. Relativ rasch sprang die Grüne Partei auf den Referendumszug auf.
Die SP und die Gewerkschaften zeigten sich hingegen gespalten. Während sich der SGB
trotz Kritik an der Revision ablehnend verhielt, unterstützten seine Dachorganisationen
in den Kantonen Bern und Freiburg das Referendum. Gegen die SP Frauen und die
Junge SP erklärte die SP-Parteileitung ihren Verzicht: Eine breit geführte Referendums-
und Abstimmungskampagne würde nur die von der SVP lancierte Polemik über die
„Scheininvaliden“ anheizen und der SP im Wahljahr eine sichere
Abstimmungsniederlage bescheren. Die Parteileitung wurde jedoch von der
Delegiertenversammlung überstimmt und musste das Referendum unterstützen. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.10.2006
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat überwies mit einer grossen Mehrheit ein Postulat Lohr (cvp, TG) zum
Thema der Berufsbildung für junge IV-Beziehende. Im Jahr 2011 hatte das BSV mit
einem Rundschreiben die Praxis bei den IV-Anlehren nach Insos verändert. Seither
dauern die entsprechenden Ausbildungen grundsätzlich nur noch ein Jahr statt zwei
Jahren. Die Gutsprache für ein zweites Jahr wird nur unter der Voraussetzung erteilt,
dass für die Zukunft gute Aussichten auf eine Erwerbstätigkeit bestehen. Der Postulant
führte Zweifel über die Rechtmässigkeit dieses Vorgehens an; der Vorstoss beauftragt
den Bundesrat, eine unabhängige rechtliche Begutachtung zum Sachverhalt
vorzulegen. 4

POSTULAT
DATUM: 04.06.2015
FLAVIA CARONI

Soziale Gruppen

Menschen mit Behinderungen

Beide Kammern zeigten viel Verständnis für eine Petition des Schweizerischen
Gehörlosenbundes. Um den gehörlosen Menschen in der Schweiz eine bessere und den
hörenden Menschen gleichwertige Lebenssituation zu schaffen, verlangte die Petition
die bundesgesetzliche Anerkennung der Gebärdensprache als Ausdrucksform, auf die
jede und jeder Gehörlose uneingeschränkt Anrecht besitzt, und die deshalb mittels
staatlicher Unterstützung weiter erforscht und kulturell gefördert werden soll. Sowohl
National- als auch Ständerat überwiesen die Petition diskussionslos und einstimmig an
den Bundesrat. Der Nationalrat verabschiedete zudem ebenfalls ohne Gegenstimme ein
Postulat seiner Kommission für Weiterbildung und Kultur, das den Bundesrat ersucht,
die Gebärdensprache zur Integration der Gehörlosen und von hörbehinderten
Menschen anzuerkennen und sie, neben der Lautsprache, in Bildung, Ausbildung,
Forschung und Vermittlung zu fördern. 5

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 07.10.1994
MARIANNE BENTELI
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Immer mehr arbeitsfähige Behinderte landen als Opfer der betrieblichen
Kostenoptimierung bei der Invalidenversicherung. Um ihre Berufschancen zu
verbessern, verlangten mehrere Behindertenorganisationen ein finanzielles
Anreizsystem für die Wirtschaft, Behinderte weiterhin zu beschäftigen. Sie regten die
Einführung eines Finanzausgleichs unter den Betrieben an. Ein Bonus-Malus-System
nach ausländischem Vorbild sollte so jeder Firma mit acht oder mehr Beschäftigten
vorschreiben, 6% der Arbeitsplätze zum Leistungslohn für Behinderte anzubieten. Für
jeden nicht besetzten Pflichtplatz sollten die Arbeitgeber eine Abgabe von monatlich
mindestens 500 Fr. entrichten. Dieses Geld würde an jene Betriebe verteilt, die ihre
Quote überschreiten. Die Behindertenvereinigungen zeigten sich überzeugt davon, dass
sich damit auch die Finanzierungsprobleme der Invalidenversicherung entschärfen
liessen, weil Behinderte wieder vermehrt selber für ihren Lebensunterhalt aufkommen
könnten. 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.12.1995
MARIANNE BENTELI

Ganz im Sinn der mit diesem Vorstoss angestrebten Ziele lancierten die Basler
Organisationen der Behinderten-Selbsthilfe anfangs Januar in den Kantonen Basel-
Stadt und Basel-Land eine Volksinitiative. Sie verlangt die behinderten- und
betagtengerechte Ausgestaltung der öffentlichen Verkehrsmittel. Dieser Initiative
kommt gesamtschweizerische Bedeutung zu, denn ihre Umsetzung entspricht einem
Grundsatz, über den im Behindertenwesen heutzutage weitgehend Konsens besteht,
nämlich dem Normalisierungsprinzip, nach welchem wo möglich Infrastrukturen,
Abläufe usw. so zu realisieren sind, dass sie sowohl für Menschen mit wie ohne
Behinderung tauglich sind. Diese grundlegende Forderung der Behinderten-
Organisationen umfasst nicht nur die öffentlichen Verkehrsmittel, sondern auch alle
öffentlichen Gebäude und die Schulen. 7

KANTONALE POLITIK
DATUM: 08.01.1996
MARIANNE BENTELI

Mitte Juni wurde die Volksinitiative „Gleiche Rechte für Behinderte“ mit 120 455
gültigen Unterschriften eingereicht. Zusätzlich zum neuen Verfassungsartikel, der
Körper-, Geistig- und Psychisch-Behinderte erstmals erwähnt und vor Diskriminierung
schützt, fordert das Begehren den freien Zugang zu allen Bauten, Anlagen und
Dienstleistungen, die den Nichtbehinderten uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Mit
ihrer Initiative wollen die Invaliden das Prinzip der „vollständigen Teilhabe“ verankern,
zum Beispiel in den Bereichen Schule, Verkehr, Kommunikation und Arbeit. 8

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.06.1999
MARIANNE BENTELI

Die 15 wichtigsten Organisationen der privaten Behindertenhilfe,
zusammengeschlossen in der Dachorganisatoren-Konferenz DOK, legten Anfangs
September einen eigenen Gesetzesentwurf zur Gleichstellung der Invaliden vor.
Ständerat Brändli (svp, GR) erklärte als Präsident der Pro Infirmis Schweiz, der
Gesetzesentwurf des Bundesrates werde dem umfassenden Anspruch auf
Gleichstellung in allen Lebensbereichen nicht gerecht. So seien die Bestimmungen, die
den Zugang zu öffentlichen Gebäuden regelten, zum Teil weniger verbindlich gefasst als
in kantonalen Baugesetzen. Auch seien keine Anreize und Lenkungsabgaben für die
Eingliederung der Behinderten in die Privatwirtschaft vorgesehen. Die DOK verlangte,
dass innert zehn Jahren alle von der Allgemeinheit genutzten Bauten und Anlagen, wie
Verwaltungsgebäude, Spitäler, Kirchen, Kinos oder Restaurants, behindertengerecht
ausgestattet und somit für alle zugänglich sind. Die DOK beharrte auf dem Prinzip eines
subjektiven Rechtsanspruchs. Sie forderte zudem ein Verbandsbeschwerderecht und
einen eidgenössischen Beauftragten für die Behindertengleichstellung. 9

ANDERES
DATUM: 05.09.2000
MARIANNE BENTELI

Weil ihnen das im Sinn eines indirekten Gegenvorschlags im Vorjahr verabschiedete
Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen
(BehiG) ungenügend erschien, beschlossen die Behindertenorganisationen, zwar nicht
das Referendum zu ergreifen, um den Kampf nicht an zwei Fronten führen zu müssen,
ihre Volksinitiative „Gleiche Rechte für Behinderte“ aber aufrecht zu erhalten. Die
Initiative verlangte eine Gewährleistung des Zugangs zu Bauten und Anlagen sowie die
Inanspruchnahme von Leistungen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, soweit dies
wirtschaftlich zumutbar ist. Bundesrat und Parlament hatten die Initiative mit dem
Argument der nicht abschätzbaren Kosten abgelehnt, die Stossrichtung des Begehrens
im BehiG zwar berücksichtigt, aber doch deutlich abgeschwächt. 10

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 11.11.2002
MARIANNE BENTELI
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In der Volksabstimmung vom 18. Mai blieb die Initiative chancenlos. Sie wurde von über
62% der Stimmenden und in 23 Kantonen abgelehnt. Am schlechtesten schnitt sie in
Appenzell Innerrhoden ab (79,9% Nein), nur wenig besser in Ausserrhoden (75,2%).
Weitere sieben Stände (LU, NW, OW, TG, SG, SZ, ZG) meldeten Nein-Mehrheiten von
über 70%. Knapp abgelehnt wurde die Initiative in den Kantonen Freiburg (54,0% Nein),
Neuenburg (55,2), Waadt (56,2), Wallis (57,2) und Basel-Stadt (57,8). Von den drei
Kantonen, welche die Behinderteninitiative guthiessen, tat dies Genf mit 59,0% Ja am
deutlichsten. Etwas schwächer fiel die Zustimmung im Jura (54,9) und im Tessin (54,0)
aus. Die Vox-Analyse der Abstimmung zeigte, dass vor allem die politischen Merkmale
für das Abstimmungsverhalten ausschlaggebend waren. Während eine grosse Mehrheit
der SP-Anhängerschaft der Initiative zustimmte (70%), lehnten sie 86% der SVP-
Sympathisanten ab. Klar wurde die Initiative auch von den Anhängerschaften der CVP
und der FDP mit 74 resp. 77% verworfen.

Abstimmung vom 18. Mai 2003

Beteiligung: 49,7%
Ja: 870 249 (37,7%) / 3 Stände
Nein: 1 439 893 (62,3%) / 17 6/2 Stände

Parolen:
– Ja: SP, GP, CSP, PdA, JFDP; SGB, Travail.Suisse
– Nein: FDP (2*), CVP (4*), SVP (1*), LP (1*), SD, EDU, FP; economiesuisse, SGV, ZSA
– Stimmenthaltung:Lega 
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.05.2003
MARIANNE BENTELI

Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) und die betroffenen
Verbände der Sinnesbehinderten unterzeichneten 2007 eine Vereinbarung über die
Massnahmen zur kurz- und mittelfristigen Umsetzung der vom neuen Radio- und
Fernsehgesetz vorgesehenen Ziele für behindertengerechtes Fernsehen. Bis 2011 wird
ein Drittel des redaktionellen Programms mit Untertiteln ausgestrahlt sowie mindestens
eine Informationssendung pro Tag in Gebärdensprache angeboten. Für Sehbehinderte
sollen mindestens zwei Filme pro Monat mit Audio Description gesendet werden; bei
Audio Description beschreibt eine Stimme das Geschehen auf dem Bildschirm. 12

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 20.11.2007
MARIANNE BENTELI

Als Anfang des Jahres bekannt wurde, dass ein Behindertenbetreuer über Jahre in
verschiedenen Heimen und in über 120 Fällen sexuellen Missbrauch begangen hatte,
forderten verschiedene Behindertenverbände institutionelle Anpassungen wie
beispielsweise ein nationales Register für Behindertenbetreuer, eine schwarze Liste
für fehlbare Angestellte und einen besseren Austausch zwischen den Kantonen.
Aufgrund der Missbrauchsfälle präsentierten zwölf grosse Behindertenverbände im
Spätherbst eine Charta zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Behinderten. 13

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 26.11.2011
ANITA KÄPPELI

Lors de la session d'automne 2018, le Conseil national a adopté simultanément deux
motions intitulées "améliorer l'accompagnement vers l'autonomie et l'intégration
sociale des personnes en situation de handicap". Elles provenaient des députés Glättli
(Mo. 16.3880) et Golay (Mo. 16.3881). Cette alliance, quelque peu surprenante, d'un Vert
et d'un membre du MCG s'explique par leur intérêt personnel commun: les deux sont
co-présidents de l'association promembro, qui s'engage pour les intérêts des
porteuses et porteurs de prothèses en Suisse. Les deux motionants, qui précisent
n'être pas directement concernés par le port d'une prothèse, souhaitent la
modification de certaines dispositions législatives (LPP, LAA, LAMal, entre autres) visant
une meilleure prise en charge des moyens auxiliaires des personnes handicapées, ce
qui permettrait aux personnes amputées de bénéficier de la pointe de la technologie
en matière de prothèses, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment pour des
questions de remboursement non accepté par les assurances. 
Le Conseil fédéral s'est opposé aux deux motions; selon lui, les principes de
proportionnalité et d'égalité de traitement sont rigoureusement appliqués, ce qui peut
expliquer que parfois de meilleures prothèses sont attribuées à des personnes menant
des activités professionnelles, au détriment de celles qui ne travaillent pas.
Les arguments du ministre de l'Intérieur Alain Berset n'ont pas convaincu, puisque 119
voix contre 57, avec 5 abstentions ont plébiscité les deux motions. Les opposants sont à

MOTION
DATUM: 19.09.2018
SOPHIE GUIGNARD
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trouver dans les rangs – non unanimes – de l'UDC, des Verts'libéraux, du PLR, du PBD et
du PDC.

En septembre 2015, les organisations Procap et AGILE.CH avaient déposé une pétition
appelant les autorités fédérales à faciliter la participation politique des personnes
handicapées. Les mesures suggérées allaient de la mise en place d'infrastructures à
l'encouragement de la candidature et de l'élection de personnes handicapées. Premier
à statuer, le Conseil d'Etat n'avait pas donné suite à la pétition, suivant le conseil à 8
voix contre 3 et une abstention de sa commission de la sécurité sociale et de la santé
publique (CSSS-CE). Une minorité du national avait demandé à renvoyer la pétition en
commission, avec pour but d'élaborer un objet parlementaire. Cette proposition a été
balayée à 126 voix contre 64 et 6 abstentions. La pétition a donc été classée le 14
décembre 2018. 14

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 14.12.2018
SOPHIE GUIGNARD

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Sozialwesen, Soziale Gruppen

Die neuen Doppelstockzüge der SBB sorgten bei der Behindertenorganisation Inclusion
Handicap für rote Köpfe. Gleich mehrere Stellen der neuen Züge seien nicht
behindertengerecht konzipiert worden, wie der Tages-Anzeiger und die NZZ im Januar
basierend auf einem Beitrag des SRF-Nachrichtenmagazins «10 vor 10» berichteten. So
verfügten die Wagen beispielsweise über eine zu steile Rampe, die vom
Passagierbereich zur Tür hinaufführe, sowie über einen zu hohen Absatz zum Trittbrett
und eckige Türkanten. Da ein Teil der bestellten Züge bereits gebaut worden sei und die
SBB deshalb keine baulichen Anpassungen mehr vornehmen wollte, erhob der Verein
Inclusion Handicap eine Verbandsbeschwerde gegen «die Betriebsbewilligung für die
drei Zugtypen». Darin verlangte der Verband, dass sich die SBB zu insgesamt fünfzehn
Anpassungen zugunsten der Barrierefreiheit verpflichte. Die SBB, so der Tages-Anzeiger
weiter, beantragte darauf eine Abweisung der Beschwerde, da die Inbetriebnahme der
Züge bereits zum Zeitpunkt der Beschwerde stark verzögert gewesen sei und man von
hohen Kosten für die Anpassungen ausgehe.

Im darauf folgenden Gerichtsstreit konnten sich der Verband und die SBB zumindest
teilweise aussergerichtlich einigen, wie das St. Galler-Tagblatt im November 2018
berichtete. Die SBB werde etwa entspiegelte Kundeninformationsmonitore sowie ein
durchgehendes Leitsystem zum Ertasten in den neuen Doppelstockzügen einbauen.
Auch sollen mehr Sitzplätze für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zur Verfügung
gestellt werden sowie Stellen besser gekennzeichnet werden, an denen ein Stolperrisiko
bestehe.
Der Rechtsstreit zwischen der SBB und Inclusion Handicap war aber damit nicht
abgeschlossen: Insgesamt seien noch elf weitere Punkte der im Januar eingereichten
Beschwerde zu klären, etwa die schlechte Erreichbarkeit von Türöffnungstasten für
Rollstuhlfahrer. 15

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 05.11.2018
CHRISTIAN GSTEIGER

Pascale Bruderer (sp, AG) trat am 21. Juni 2019 nach fünf Jahren von ihrem Amt als
Präsidentin von Inclusion Handicap zurück. Wie der Dachverband der
Behindertenorganisationen per Medienmitteilung bekannt gab, prägte Bruderer die
Neuausrichtung des Dachverbands entscheidend mit: «Menschen mit Behinderungen
und ihre Angehörigen verdienen eine starke, vereinte Stimme», bilanzierte Bruderer
darin ihre Amtszeit als APpell für die Zukunft. Sie habe ihre Tätigkeit stets als
Engagement mit, nicht für Menschen mit Behinderung gesehen, sagte Bruderer in ihrer
Abdankungsrede.
Vizepräsidentin Verena Kuonen werde den Verband ad interim leiten, bis eine
Nachfolge gefunden worden sei, liess Inclusion Handicap verlauten. 16

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 21.06.2019
CHRISTIAN GSTEIGER

1) AB NR, 2019, S. 1185 f.
2) LT, NZZ, 26.1.19; NZZ, 8.2.19; Exp, 19.2.19; BaZ, TA, 23.2.19; TA, TG, 25.2.19; AZ, CdT, LT, NZZ, 26.2.19; SoZ, 3.3.19; CdT,
4.3.19; AZ, NZZ, SGT, TA, 13.3.19; TG, 15.3.19; LT, 19.3.19; TG, 26.3.19; NZZ, 27.3.19; Blick, NZZ, 29.3.19; BaZ, Blick, CdT, LT, NZZ,
30.3.19; SoZ, TG, 31.3.19; BaZ, 10.4.19; WW, 18.4.19; SGR, 24.4.19; NZZ, 27.4., 29.4.19; Bund, 30.4.19; LT, TA, 1.5.19; AZ, 4.5.19;
TA, 19.6., 20.6.19; AZ, 24.6.19; AZ, BaZ, Lib, NZZ, TG, TZ, 28.6.19; SoZ, 30.6.19; NZZ, 6.7.19; TA, 8.7.19; LT, TA, 9.7.19; BaZ,
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12.8.19; TA, 24.8., 24.9.19; Lib, 28.10.19; WoZ, 7.11.19
3) Presse vom 4.10., 9.10., 10.10., 11.10., 23.10., 28.10., 3.11., 13.11., 14.11., 5.12. und 3.12.06.
4) AB NR, 2015, S. 900 f.
5) Amtl. Bull. NR, 1994, S. 1875 f.; Amtl. Bull. StR, 1994, S. 1349 ff.46
6) Presse vom 23.10.95; WoZ, 1.12.95; Bund, 14.12.95. 
7) CHSS, 1996, Nr. 1, S. 5.
8) BBl, 1999, S. 7312 ff.; Presse vom 15.6.99.; CHSS, 1999, S. 161-164. SPJ 1998, S. 298 f.
9) Presse vom 5.9.00.
10) NZZ, 11.1. und 13.1.03. Siehe SPJ 2002, S. 250 f.  (CHSS, 2003, S. 179 f.).
11) BBl, 2003, S. 5164 ff.; Presse vom 19.5.03.; Blaser, Cornelia et al., Analyse der eidg. Abstimmung vom 18. Mai 2003, VOX Nr.
81, Zürich 2003.
12) NZZ, 20.11.07.
13) Presse vom 3.2. und 4.2.11; NZZ, 23.2.11; BZ, 26.11.11.
14) BO CE, 2017, p. 1016; BO CN, 2018, p. 2210
15) NZZ, TA, 31.1.18; LZ, SGT, 6.11.18
16) Medienmitteilung Inclusion Handicap vom 21.06.19; TA, 22.6.19
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